
 

Kleine Anfrage 

der Abg. Petra Fuhrmann (SPD) vom 28.11.2011 

betreffend Frauen in Führungspositionen im öffentlichen Dienst 

und  

Antwort  

des Sozialministers 
 

 

 

Vorbemerkung des Sozialministers:  
Die Antworten auf die Fragen 1 bis 4 beruhen auf den Ergebnissen einer 
Ressortumfrage bei den obersten Landesbehörden.  
 
Diese Vorbemerkung vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage im 
Einvernehmen mit dem Präsidenten des Hessischen Landtages, dem Chef 
der Hessischen Staatskanzlei, dem Hessischen Minister des Innern und für 
Sport, dem Hessischen Minister der Finanzen, dem Hessischen Minister der 
Justiz, für Integration und Europa, der Hessischen Kultusministerin, der 
Hessischen Ministerin für Wissenschaft und Kunst, dem Hessischen Minister 
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, der Hessischen Ministerin 
für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und dem Prä-
sidenten des Hessischen Rechnungshofs wie folgt: 
 
Frage 1. Wie hat sich der Anteil der Abteilungsleiterinnen in den obersten hessischen 

Landesbehörden seit 2000 entwickelt und wie hoch ist er aktuell? 
 

Die Entwicklung des Anteils der Abteilungsleiterinnen in den obersten hessi-
schen Landesbehörden zwischen 2000 und 2011 sowie der aktuelle Frauen-
anteil an den Abteilungsleitungen ist der Anlage 1 zu entnehmen. 
 
Frage 2. Wie hoch ist der Frauenanteil in der obersten Führungsebene der Unternehmen mit 

Landesbeteiligung? 
 

Der Frauenanteil in den Vorständen und Geschäftsführungen der 46 Unter-
nehmen mit unmittelbarer Landesbeteiligung beträgt 8,5 v.H. In 15 dieser 
Unternehmen hält das Land die Mehrheitsbeteiligung, hier liegt die Quote 
bei 9,5 v.H. 
 
Frage 3. Wie viele Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen in Anstalten, Körperschaften 

und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie der juristischen Personen des priva-
ten Rechts und der Personengesellschaften mit Mehrheitsbeteiligungen des Landes 
sind von Frauen besetzt? 

 

Wie viele Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen in Anstalten, Körper-
schaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie der juristischen Per-
sonen des privaten Rechts und der Personengesellschaften mit Mehrheitsbe-
teiligungen des Landes von Frauen besetzt sind, ist der Anlage 1 sowie den 
Anlagen 2 und 2.1 des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst 
zu entnehmen. 
 
Frage 4. Welche gesetzlichen Vorgaben zur Frauenförderung sind bei der öffentlichen 

Auftragsvergabe einzuhalten? 
 

Neben den allgemeinen Vergabegrundsätzen, wie z.B. dem allgemeinen 
Diskriminierungsverbot, bestehen in Hessen keine gesetzlichen Vorgaben 
zur Frauenförderung bei der öffentlichen Auftragsvergabe. 
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Frage 5. Welche Frauen fördernde Maßnahmen plant die Landesregierung aktuell, um den 
Anteil von Frauen in Führungspositionen bei Landesbehörden, Unternehmen mit 
Landesbeteiligung und öffentlichen Anstalten, Körperschaften und Stiftungen zu 
erhöhen? 

 

Die Landesregierung unterstützt generell Frauen fördernde Maßnahmen um 
den Anteil von Frauen in Führungspositionen bei Landesbehörden, Unter-
nehmen mit Landesbeteiligung und öffentlichen Anstalten, Körperschaften 
und Stiftungen zu erhöhen. In diesem Zusammenhang ist vor allem auch das 
Hessische Gleichberechtigungsgesetz zu nennen, welches 2011 um zwei 
Jahre verlängert wurde und im Rahmen der anstehenden Novellierung ent-
sprechend weiterentwickelt werden wird. 
 
Wiesbaden, 2. Februar 2012 

Stefan Grüttner 
 
 
 
 
Anlagen   
 
 


















